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S eit Inkrafttreten der Verordnung 
über den Schutz vor nichtionisie-
render Strahlung (NISV; SR 

814.710) im Februar 2000 hat das ESTI 
verlangt, dass in einer Transformato-
renstation (TS) ein Transformator mit 
jener Leistung eingebaut ist, für die der 
Nachweis der Einhaltung der NISV 
erbracht worden ist. Es war also nicht 
möglich, die Station für eine spätere, 
grössere Leistung zu dokumentieren 
und bewilligen zu lassen, aber vorerst 
einen Transformator mit kleinerer 
Leistung einzusetzen.

Da man davon ausgehen kann, dass 
ein Transformator mit 400 kVA ein 
kleineres Magnetfeld erzeugt als einer 

mit 1000 kVA, wurde dem ESTI 
immer wieder die Frage gestellt, ob 
Stationen nicht für eine Maximalleis-
tung genehmigt werden könnten, um 
die Verfahren administrativ zu ver-
einfachen. Das ESTI hat nun diese 
Praxis zusammen mit dem Bundes-
amt für Umwelt BAFU überprüft und 
ist zum Schluss gekommen, dass die 
bisherige Praxis geändert werden 
kann. Ein Transformatorenwechsel in 
einer TS kann ohne erneute Überprü-
fung der Konformität mit der NISV 
erfolgen, wenn folgende Bedingungen 
erfüllt sind:

 z Bei der Bewilligung der TS wurde 
keine Ausnahme von den Anforde-
rungen der NISV gewährt.

 z Es kann ausgeschlossen werden, 
dass der Transformatorenwechsel 
neu zu einer Überschreitung der 
Grenzwerte der NISV führt.
 zDer erfolgte Wechsel von einer 
Leistung auf eine andere wird dem 
ESTI schriftlich mitgeteilt (z.B. mit 
Kontaktformular auf ESTI Web-
site).

Die zweite Bedingung gilt als erfüllt, 
wenn:

 z im Plangenehmigungsverfahren für 
die TS die Einhaltung der NISV für 
mindestens die neue, nach dem 
Transformatorenersatz vorliegende 
Leistung nachgewiesen wurde. 
Erfolgte der Nachweis mittels Mes-
sung, so ist die Messung nach dem 

Trafowechsel zu wiederholen und 
der Messbericht dem ESTI zuzustel-
len,

 z keine Änderungen an der Nieder-
spannungsverteilung sowie an der 
Geometrie und der Verlegung der 
NS-Leiter zwischen Trafo und NS-Ver-
teilung vorgenommen werden,

 z allfällige, für den Betrieb mit der 
bewilligten Leistung notwendige 
Abschirmungen bereits vor Inbe-
triebnahme der TS montiert wurden, 
und

 z der oder die Transformatoren durch 
solche des gleichen Typs ersetzt wer-
den: D.h. Öltrafos durch Öltrafos, 
Trockentrafos durch Trockentrafos, 
NISV-optimierte Trafos durch 
NISV-optimierte Trafos etc.

Wenn diese Bedingungen eingehalten 
werden, kann eine neue TS beispiel-
weise für 1000 kVA dimensioniert und 
genehmigt werden, obwohl zu Beginn 
nur ein Trafo von 400 kVA eingesetzt 
wird. Das EVU kann die Leistung spä-
ter bis auf die genehmigten 1000 kVA 
anheben, indem es den Wechsel des 
Trafos dem ESTI lediglich mitteilt. 
Wenn die erwähnten Bedingungen 
erfüllt sind, kann ab sofort auf die Ein-
reichung von Gesuchen für einen Tra-
fowechsel verzichtet werden.
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Vereinfachtes Genehmigungsverfahren | Früher konnten Transformatoren in 
bestehenden Stationen nicht einfach gegen solche mit höherer Leistung ausge-
tauscht werden. Nun ist dies möglich, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt 
werden.
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